
  Seite 1 von 2 
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aus  öffentlicher Sitzung  

 

 
Einreicher: Schulze, Uwe 
Verantwortlich für die Umsetzung: Dez. I  Ordnung, Kultur und Soziales 
 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium Termin einstimmig J N E 

Kultur- und 
Tourismusausschuss 

13.07.2020     

Kreis- und 
Finanzausschuss 

09.09.2020     

Kreistag 17.09.2020     

 
 
Bezeichnung des TOP:  Neustart Fördermittel Ländlicher Raum für 2020 
 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Kreis- und Finanzausschuss des Landkreises Anhalt-Bitterfeld beschließt eine erneute 
Antragstellung für Fördermittel des Haushaltsjahres 2020 gemäß „Richtlinie über die 
Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Kultur im ländlichen Raum des 
Landkreises Anhalt-Bitterfeld“ zuzulassen. 
 
 
 
 
Sachdarstellung:  
 
Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld (LK ABI) gewährt Förderungen bei der Umsetzung kultureller 
Projekte sowie den Erhalt, die Weiterentwicklung und die Schaffung von kulturellen 
Einrichtungen (Institutionen) im ländlichen Raum. Über die Anträge wurde bisher im Kultur- 
und Tourismusausschuss entschieden. 
  
Der Kultur- und Tourismusausschuss ist seit Beginn der neuen Wahlperiode kein 
beschließender Ausschuss mehr.  
  
Aus diesem Grund sieht die Verwaltung vor, nachdem der Kreis- und Finanzausschuss die 
„Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Kultur im ländlichen Raum 
des Landkreise Anhalt-Bitterfeld“ (BV/0117/2020) beschlossen hat, das Antragsverfahren für 
2020 neu zu beginnen. 
  
Diese Anträge sind bis zum 01.10.2020 im Kulturamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 

Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
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sodann erneut einzureichen.  
Der Realisierungszeitraum der genehmigten Maßnahmen wird bis zum 31.12.2021 gewährt.  
 
 
Für die Maßnahmen stehen im Jahr 2020 einschließlich dem Übertrag aus dem Jahr 2019 
folgende Haushaltsmittel zur Verfügung: 
 
 
  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
HH-Jahr   Produkt-/Sachkonto                   Betrag in EUR 
                                             
2020              28120100/53120.40023                          100.000,00   
2019              Übertrag                                                    29.763,00 
                                                                                      129.763,00 
 
 
In der mittelfristigen Planung sind im Haushaltsplan 2020 für das Jahr 2021 -  100.000,00 € 
eingeplant. Es ist vorgesehen nicht verbrauchte Haushaltsmittel des Haushaltsjahres 2020 
per Ermächtigungsübertrag in das Haushaltsjahr 2021 zu übernehmen. 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis:  
 
 
 
 

 

 
 
________________      
Uwe Schulze    
Landrat  
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